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Rundbrief Nr. 09 / 2020 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
unser Rundbrief hat diese Themen: 

 
 
1. Personalveränderungen in der Verrechnungsstelle 
2. Schuldendienstbeihilfe für Darlehen 
3. Zuständigkeit der Verwaltungsbeauftragten 
4. Umsatzsteuerpflicht der Kirchengemeinden 
5. Zentrale Heizölbeschaffung Herbst 2020 
 
 
1. Personalveränderungen in der Verrechnungsstelle 
 
Zum 1. September hat Frau Blaschek Ihr duales BWL-Studium bei uns begonnen. Die Studien-
phasen absolviert sie an der DHBW in Heilbronn. 
 
Wir begrüßen Frau Blaschek ganz herzlich bei uns und wünschen ihr einen guten Start in eine 
erfolgreiche Studienzeit. 
 
2. Schuldendienstbeihilfe für Darlehen 
 
Im vergangenen Jahr hatte das Erzb. Ordinariat die Bezuschussung des Schuldendienstes der 
Darlehen (40% von Zins und Tilgung über die gesamte Darlehenslaufzeit) abgeschafft. Diese 
Entscheidung wurde nun wieder zurückgenommen. Ab sofort werden auch neu aufgenommene 
Darlehen wieder über die gesamte Laufzeit mit 40% der jährlichen Kosten für Zins und Tilgung 
bezuschusst. Damit ist es wieder attraktiv, Darlehen in die Finanzierung von Baumaßnahmen 
einzuplanen. 
 
Sie erhalten mit diesem Rundbrief Erläuterungen des Erzb. Ordinariates dazu. 
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3. Zuständigkeit der Verwaltungsbeauftragten 
 
Herr Dimarco hat uns am 08. September in Richtung Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei  
verlassen. Wir wünschen Ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute 
und Gottes Segen.  
 
Herr Seltenreich ist bis zum 30. September noch in Elternzeit. Für die kommenden Monate  
haben wir die Vertretung / Zuständigkeit bei den Verwaltungsbeauftragten deswegen so geregelt: 
 

Kirchengemeinde Ansprechperson bis  
30. September 2020 

Ansprechperson ab 
01. Oktober 2020 

Aglasterhausen-Neunkirchen Herr Kunz Herr Kunz 

Bad Rappenau / Obergimpern Herr Hannes Herr Seltenreich 

Billigheim-Neudenau-Schefflenz Herr Kunz Herr Kunz 

Elztal-Limbach-Fahrenbach Herr Hannes Herr Hannes 

MOSE Frau Ebel Frau Ebel 

Neckar-Elsenz Herr Hannes Herr Hannes 

Neckartal-Hoher Odenwald Herr Hannes Herr Seltenreich 

Sinsheim-Angelbachtal Herr Hannes Herr Seltenreich 

Waibstadt Herr Kunz Herr Kunz 

 
Die Nachfolge von Herrn Dimarco haben wir bereits ausgeschrieben. Die Stellenanzeige erhalten 
Sie mit diesem Rundbrief. Bitte weitersagen / weitergeben. Danke.  
 
4. Umsatzsteuerpflicht der Kirchengemeinden 
 
Seit 1 ½ Jahren arbeiten wir auf den 1. Januar 2021 hin. Dies ist der Termin, zu dem auch für 
Kirchengemeinden die Umsatzsteuerpflicht (zumindest für Teilbereiche) hätte in Kraft treten  
sollen. Neben Informationsveranstaltungen für Stiftungsräte im vergangenen Mai hatten wir im 
Juli alle Verantwortlichen der Gruppierungen bei 9 Abendveranstaltungen über die Neuregelung 
informiert. Und in den Kindergärten führen wir momentan ein neues, den Anforderungen an eine 
umsatzsteuergerechte Buchführung entsprechendes Abrechnungsprogramm ein. Wir wären also 
gut vorbereitet gewesen und lagen im Zeitplan. 
 
Doch nun hat die Bundesregierung beschlossen, die Einführung der Umsatzsteuerpflicht um  
zwei Jahre auf den 01. Januar 2023 zu verschieben. Sie erhalten mit diesem Rundbrief einen 
Brief des Erzb. Ordinariates zu diesem Thema.  
 
Mit den Gruppierungen wollten wir uns nach der Sommerpause wieder treffen um zu besprechen 
 
1. welche Umsätze umsatzsteuerpflichtig; 
2. was Sie tun können, um die Umsatzsteuerpflicht zu vermeiden; 
3. wie wir zeitnah und doch mit dem geringstmöglichen Aufwand Ihre Buchungen in den  

Kirchengemeindehaushalt integrieren können. Denn nur dann kann ja die Kirchengemeinde 
eine vollständige Umsatzsteuererklärung abgeben. 

 
Wir haben uns nun dazu entschieden, die geplanten Veranstaltungen vom Herbst 2020 in den 
Januar / Februar 2021 zu verschieben. Im November 2020 werden wir die Verantwortlichen aus 
den Gruppierungen dazu einladen. 
 
Ziel ist es, ab dem 1. Januar 2022 die Buchführung der Gruppierung so weit wie möglich und 
nötig in die Rechnung der Kirchengemeinde zu integrieren. Dadurch machen wir einen weiteren 
entscheidenden Schritt in Richtung Umsatzsteuereinführung und können die Integration nun  
ohne Umsatzsteuer-Druck umsetzen können. 
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Die Suche nach einem Steuerbüro, das künftig die Umsatzsteueranmeldungen für die  
Kirchengemeinden erstellt, haben wir verschoben. Darum werden wir uns Ende 2021 kümmern. 
 

5. Zentrale Heizölbeschaffung Herbst 2020 

Im Herbst (ca. Anfang Oktober) werden wir noch einmal zentral für alle Kirchengemeinden Heizöl 
beschaffen (sofern dies bereits wieder notwendig sein sollte). Unser Ziel ist es, dass alle Tanks 
befüllt werden und alle Gebäude dann ausreichend versorgt sind bis zur nächsten Bestellung im 
Frühjahr. Dies müsste normalerweise dann für eine Heizperiode ausreichen. Künftig wollen wir 
die Sammelbestellung – wo immer möglich – auf eine Bestellung pro Jahr reduzieren. 

Damit stellen wir sicher, dass  
 

• alle Heizöltanks vor Beginn der nächsten Heizperiode vollständig gefüllt sind; 

• Heizöl zu einem relativ günstigen Preis eingekauft wird sowie 

• der Heizölverbrauch innerhalb einer Heizperiode anhand der nachgefüllten Heizölmenge 
leicht festgestellt werden kann.  

 
Die nächste zentrale Heizölbeschaffung findet dann im April / Mai 2021 statt. Bitte melden Sie 
sich bis spätestens Mittwoch, 30.09.2020 bei uns (per Mail an cornelia.kolbeck@vst-
obrigheim.de), wenn wir jetzt für Sie Heizöl mitbestellen sollen, mit diesen Infos:  
 

• Gebäude (Bezeichnung, Straße, Hausnummer, Ort) 

• benötigte Heizölmenge in l 

• Ansprechpartner vor Ort für die Anlieferung (Name und Telefonnummer) 
 
Bei Rückfragen können Sie sich an Frau Kolbeck (Telefon 06261-9719-13) wenden. 
 
 
Viele Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
das Team der Verrechnungsstelle 


